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Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
In Änderung seines Beschlusses vom 15.03.2005 beschließt der Rat für die laufende Ratsperiode das 
Fraktionsfinanzierungsmodell einschließlich der Ansprüche von Gruppen ohne Fraktionsstatus im Rat der 
Stadt Köln sowie der Ansprüche von einzelnen Mitgliedern im Rat der Stadt Köln nach den im Sachverhalt 
und in der als Anlage paraphierten Fassung dargestellten Regelungen. Diese Regelungen treten mit so-
fortiger Wirkung in Kraft. Mittel werden bei Hst.: 0090.669.0000.3, Fraktionszuwendungen, und 
0090.669.0100.1, Sachzuwendungen, zur Verfügung gestellt. 
 
Die Jahresbeträge werden den Fraktionen und Gruppen monatlich in gleichen Teilbeträgen ausgezahlt. 
Veränderungen im Laufe der Wahlperiode, z.B. bei der Zahl der von den Fraktionen betreuten Mandats-
träger/innen werden durch eine entsprechende Anpassung der Höhe der Zuwendung berücksichtigt. 
 
Ferner sind die Fraktionen berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mitteilung und Angabe des Zwecks, der 
Höhe und der Dauer Rücklagen zu bilden. Die Rücklage darf jedoch den zweifachen Betrag der monatlich 
zustehenden Fraktionsbezüge nicht überschreiten. Außerdem können die Fraktionen Mittel bis zum zwei-
fachen Betrag der mtl. zustehenden Fraktionsbezüge im Vorgriff auf das kommende Jahr verausgaben. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   Siehe Anlage €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Gem. § 56 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu 
den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung, um sicher zu stellen, dass 
die Fraktionen ihre Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung ordnungsgemäß erfüllen können. Bis-
her gehören der kleinsten Fraktion im Rat der Stadt Köln gem. der GO NRW mindestens 4 Mitglieder 
an.  
Für Gruppen ohne Fraktionsstatus sah die Gemeindeordnung bisher keinen Anspruch auf Erstattung 
vor. Ob und in welcher Höhe eine Erstattung erfolgte, lag im Ermessen des Rates.  
 
Einzelmandatsträgern konnten nach einer Entscheidung des OVG Münster vom 30.03.2004 über die 
gesetzliche Aufwandsentschädigung hinaus keine weiteren Finanzzuwendungen aus Haushaltsmit-
teln gewährt werden.  
 
In seiner Sitzung am 15.03.2005 hat der Rat für die laufende Ratsperiode eine Regelung zur Frakti-
onsfinanzierung beschlossen. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind abhängig von der Fraktions-
stärke. Die bisherige Ausstattung von Gruppen im Rat mit Sachmitteln hat der Rat der Stadt Köln e-
benso mit diesem Beschluss geregelt. 
 
Die Novellierung der GO NRW bestimmt in § 56 Abs. 1, dass sich Fraktionen und Gruppen inhaltlich 
über die grundsätzliche politische Übereinstimmung definieren. Im Rat einer kreisfreien Stadt muss 
eine Fraktion nun aus mindestens 3 Mitgliedern bestehen. In Abs. 3 wird ein gesetzlicher Anspruch 
einer Gruppe im Rat ohne Fraktionsstatus auf finanzielle Zuwendungen gegen die Gemeinde festge-
legt. Eine Gruppe erhält künftig mindestens eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zu-
wendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhält oder erhalten würde. 
 
Darüber hinaus sollen nunmehr auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Gruppe oder Fraktion ange-
hören, zusätzlich zur allgemeinen Aufwandsentschädigung, zur effektiven Vorbereitung der Rat- und 
Ausschusssitzungen, einen Anspruch auf Zuwendungen haben. Einzelratsmitglieder erhalten eine 
angemessene Sach- und Kommunikationsausstattung; stattdessen kann der Rat aber auch beschlie-
ßen, ihnen aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen zukommen zu lassen, die die Hälfte einer 
Gruppe mit 2 Mitgliedern nicht übersteigen darf. 
 
Der Ratbeschluss vom 15.03.2005 über die Neustrukturierung der Fraktionszuwendungen für die lau-
fende Ratsperiode ist den vorgenannten neuen Regelungen in § 56 GO NRW entsprechend anzu-
passen. Es wird vorgeschlagen, für die neue kleinste Fraktion im Rat der Stadt Köln einen eigenen 
Anspruch festzulegen. Gruppen im Rat der Stadt Köln erhalten künftig eine finanzielle proportionale 
Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde. 
Daneben erhält eine Gruppe eine angemessene Sachausstattung. Einzelne Ratsmitglieder erhalten 
eine angemessene Sach- und Kommunikationsausstattung, d.h., Räumlichkeiten einschließlich der 
entsprechenden Ausstattung mit Möblierung, Telefon, Faxgerät, PC und Internetanschluss. Darüber 
hinaus werden Porto- und Telefongebühren (sog. limitierte Sachmittel) bis zu einer bestimmten Höhe 
übernommen. Bezüglich Art und Umfang der Zuwendungen im Einzelnen wird auf Anlage 1 verwie-
sen. Derzeit gehören dem Rat zwei Einzelmandatsträger an, deren Ausstattung Kosten für Miete ein-
schließlich Nebenkosten, Möblierung sowie die Übernahme der DV- und Telefonpauschalen und die 
limitierten Sachmittel verursachen werden. 
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Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 


